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25 ARTIKEL1 DER STADT BIEL , DIE SIE VON BERN BESTAETIGTWISSEN
WILL, BEVOR SIE IHRE EINWILLIGUNG ZUM TAUSCHLIBELL
GIBT

Kleinert/Bieler Tauschhandel 282/83

1 . - 3 . s . ebenda 282 Punkte 1- 3 [ Garantierung der alten Rechte und Freihei¬
ten ; Mannschaft des Erguel soll Biel unterstehen ; Freiheit ^ die Mann¬
schaft ihrer Stadt jedem beliebigen Ort zusenden zu dürfen . ]

4 . "Weil noch etwas volckhs der altenn Marchinen nach"  zu ihrem Banner

gehöre , sollte endlich die "ussmarchung"  vor genommen und die
entsprechende Mannschaft ihnen unterstellt werden . Dies ge-
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reiche nicht nur ihnen , sondern auch den 3 verbündeten Städten

[BE,FR,SO ] , ja der ganzen Eidgenossenschaft zum Nutzen.
5 . Alle Einwohner von Bözingen hätten bisher "Todt unnd Lab endig "3

mit hohen und niederen Gerichten , Bussen und Freveln zu ihnen

gehört . Dabei solle es bleiben und folglich der Stock , an dem
sich das Halseisen befinde und mit ihrem Wappen versehen sei,
keine Aenderung erfahren.

6 . "Jttem das die Manschafft am [Bieter - ] See3 Einer statt Byell Ruewig

verblybe , wyll diselb Jro mit Jren G. L. E . der Statt Bern Zu halbigen theil

mit Stüren 3 Fällen 3 Reysenn 3 unnd Reysskhostenn 3 vermög brieff unnd Sy-

gell Zuestendig . "

7 . Das Malefizgericht , die hohe und niedere Gerichtsbarkeit , der
Einzug der Bussen und "fräfflen"  und andere ähnliche Rechte sol¬
len bei der Stadt verbleiben , so dass dem Meier wie von alters

her nur "der staab 3 unnd die Umbfrag Zu haltenn"  übrigbleibe.
8 . Biel solle befähigt sein , alle Statuten - sowohl im geistli¬

chen als auch weltlichen Bereich - sowie alle Satzungen und
Ordnungen selber erlassen und \publizieren zu können . Ein glei¬
ches habe auch für alle Gebote und Verbote sowie die Polizei¬

mandate zu gelten.
9 . Den Stadtbrunnen sowie die "Wasser [rjunsenn"  möchten sie jeder¬

zeit nutzen können.

10 . Ueber die Stadttürme , Mauern , Brücken , Gefängnisse , Wehrbauten,
Stadtgräben , Brunnen etc . möchten sie die volle Verfügungsge¬
walt haben , so dass kein anderer diese mit seinem Wappen zie¬
ren dürfe.

11 . "Das Abzug3 Burgrächtgelt 3 Kriegs Buessen der Statt Byel auch wie von
altemhär verblybinndt . "

12 . Dem Meier solle die Befugnis , den grossen Rat einzuberufen,
abgespochen werden , es sei denn , er tue dies auf ausdrückli¬
ches Geheiss des kleinen Rates.

13 . "Das Jagen Hagen wildprätt Schiessen 3 Pirsenn 3 Vischen 3 und derglichen
Grächtigkheitten 3 Jnn der gantzen Herschaft Erguel ungelimittiert 3 unnd

ohn alles urlaüb nemmen 3 einer Statt Byell wie von altem här verblybt

ohne ussrichtung eynicher Grächtsamme . "

14 . "Das der Zoll Jm Erguel 3 wyll Jr F. g. den Spruch nit angenomen eyner Statt
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Byell auch ruewig verfolgt sampt den Zehenden Zu Füglistal [ Vauffelin ] 3

unnd der gelt ansprach uff der Probstey St . Jmmer . Dan solches unns

umb khein gelt nit fheil 3 und das hingägen auch wir Jnn Erguel glych

wie Sy by unns 3 auch Zollfry syenn . "

15 . "Ladenn3 holtz 3 Stickhell wie auch allerley getraitt"  vom Erguel in
die Stadt Biel zu führen , solle ihnen unbenommen sein.

16 . s . ebenda 283 Punkt 7 [Befreiung der Stadt von "allerley Stüren 3 Tüllen
und Reysscosten " etc . ]

17 . Der Gestlenwald "mit holtz 3 fäldt 3 wun unnd weydt3 fräfflen Buessen
unnd gefhäll wie auch Jm Jagen unnd wildprättschiessen"  solle Biel

zugehören , "sampt der Sagen und dero Grächtigkheit Zue Bötzingen ".
18 . Sämtliche "Banhöltzeren unnd hochwälder"3 die Biel bisher genutzt,

sollen der Stadt verbleiben und nicht , wie es im Tauschlibell
vorgesehen sei , bezüglich der Strafen andern Gerichten unter¬
stellt werden.

19 . Biel solle von jeglicher Appellation befreit sein und vor
kein fremdes Gericht zitiert werden können.

20 . Die Zins - und Zehntrechte , aber auch all ihre weiteren Pri¬
vilegien über Serrieres möchte Biel beibehalten.

21 . Die Wappen Biels in Bözingen und Vingelz , "wie auch die so an
anderen ortten an Steynen gehauwen "3 möchte man nicht abgeschafft
wissen.

22 . "Das die Rächtsamme dass Vänners [Fähnrich ] haber3 wie auch der Weybien
Rasen Khom garben 3 unnd win 3 Jnn der Graffschafft Nidauw unnd her¬

schafft Erguel uffzenemmen Järlichen wie von altem hänr unweygerlich

geliffert werde . "

23 . s . ebenda 283 Punkt 8 [Nutzungsrechte von Biel in Bözingen3 Vingelz und
Leubringen =Evilard]

24 . 's. ebenda 283 Punkt 9 [Burgrechte Biels mit Bellelay 3 Neuenstadt und
Moutier - Grandval]

25 . Alle diese Artikel , wie auch diejenigen , welche im einzelnen
noch nicht besprochen worden seien , sollen vom Bischof und
den eidg . Orten ratifiziert werden . Späne , die sich inskünf¬
tig zwischen ihnen und Bern ergäben , aber sollen von den
eidg . Orten geschlichtet werden.



1) Diese Kopie ist speziell für Zug hergestellt worden.

Kopie
AH 33 , 224 - 229 - Blatt 224 , 228 V und 229 r  leer
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